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d.h. geldlicher Natur, die im Kreislauf des öeachäftes \?ieder 
zurückkehrten, wenn nach Bezahlung von Autoren, Druckerkosten 
u.a . die Auflagen verkauft gewesen sind« 

Soweit bekannt i s t , sind Hückers Gattungen bei Rückerstattungs-
gerichten nur dann zum Zuge gekommen, wenn Sachen und Gegen
stände feststellbar waren, z.B. Grundstücke. Gebäude, Sachen 
und Gegenstände, die man zuerstatten konnte. 
Somit i s t der angefochtene Bescheid nicht reahtens und nicht 
zumutbar« 

Sa muss auch damit gerechnet werden, wenn man wirklich die 
ochuldigen der Gewaltherrschaft ermittelt und e v t l . in Anspruch 
nähme, dass dann der F a l l e i n t r i t t , dass bei denselben eine 
Mittellosigkeit vorliegt, dann wäre das Wesen und er Begriff 
der Wiedergutmachung vollständig ignoriert. 

Im Übrigen betone ich noch ausdrücklichst, dass ich 85 Jnhre 
alt bin und mit Wahrscheinlichkeit nach dem ablehnenden Bescheid 
der Beklagten und der Durchführung einer sogenannten Rücker
otat tungekläge eine Wiedergutmachung nicht mehr erleben werde. 
Auch das widerspricht dem Willen des Gooetzesgabers betr. 
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Ich überreiche ein Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts, um 
e v t l . zur Wahrnehmung des Tenaines einen Vertreter zu beauftragen, 
da ich selbst mittellos bin und mich in Heimpflege befinde und 
nur ein monatliches Taschengeld von DM 15,— erhalte. Die Kosten 
meiner Pflege trägt das Wohlfahrtsamt der Stadt Iserlohn. Auch 
kann ich infolge meines Zur.tandes kaum zu einem 
erscheinen. 
Weiteres Vorbringen bleibt vorbehalten. 
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